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Einflüsse der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsentwicklung 

und Zahlungsbilanz der Bundesrepublik
Dr. Hans-Jürgen Sdunahl, Hamburg

D ie E n tw ick lu n g sh ilfe  d er  In d u str iesta a ten  p rä g t d e r  W irtscha ft d e r  E n tw ick lungsländer  
ih ren  S tem p e l a u f. S ie  verändert d ie  W irtschaftsstruktur, n im m t en tscheidenden  E in f lu ß  
a u f  den  E in ko m m en skre is la u f u n d  träg t zu r  G esta ltung  des so z ia len  Lebens bei. D iese  
P erspektiven  berühren  jedoch  n u r  e ine  Se ite  d e r  A u sw irku n g en  d er E n tw ick lungsh ilfe :  
d ie  Verw endungsseite. E benso w ichtig , w en n  auch o ft  n ich t beachtet, is t d ie  w irtscha ft
liche S itu a tio n  d e r  G eberländer, deren  A u fw e n d u n g e n  unm itte lb a ren  E in f lu ß  a u f  d ie  
eigene W irtscha ft ausüben  u n d  d ie  m it d e rA u fb r in g u n g  d er M itte l erst d ie  V oraussetzungen  
fü r  e ine  w irksa m e  E n tw ick lu n g sh ilfe  sch a ffen . D er V erfasser d e r  fo lg en d en  A b h a n d lu n g  
w id m et sich d e n  P rob lem en , d ie  sich aus d e n  R ü ckw irku n g en  d er E n tw ick lu n g sh ilfe  fü r  
d ie  W irtscha ft d e r  B u n d esrep u b lik  D eu tsch land  ergeben. E r beleuchtet d ie  A r t  d e r  Z u 
sa m m en se tzu n g  u n d  A u fb r in g u n g  d e r  E n tw ick lu n g sh ilfe  u n d  d en  E in f lu ß  a u f  d ie  G esam t
liq u id itä t d e r  W irtschaft, a u f  d ie  Z a h lu n g sb ila n z  u n d  d ie  N ach frage, d ie  ihrerseits d en  
G rad in fla tio n is tisch er oder d e fla tio n is tisch er T endenzen  bestim m t.

Probleme der Entwidclungshilfe werden zumeist 
unter Gesichtspunkten behandelt, die ihre W irkung 

auf die empfangenden Länder betreffen. Wichtig sind 
aber auch die Fragen, die sich im Zusammenhang mit 
der Aufbringung und dem  Transfer der Hilfeleistun
gen ergeben. Seit Jahren schon, neuerdings w ieder in 
der „State of the Union Message" von Präsident Ken
nedy an den Kongreß der USA, wird W esteuropa —• 
und oft speziell die Bundesrepublik — von den USA 
auf gefordert, mehr zur Entwicklungshilfe und zu den 
Verteidigungsanstrengungen beizutragen. Die prekäre 
Zahlungsbilanzlage Nordamerikas einerseits und die 
erstarkte W irtschaftskraft imd die stattlichen Devisen
polster der meisten westeuropäischen Länder anderer
seits sind die Basis dieser Forderungen. Ihre Berech
tigung wird im Prinzip anerkannt. Die Konsecjuenz, 
eine größere Belastung, ist unvermeidbar.

Für die Bundesrepublik ergeben sich daraus gerade 
jetzt schwierige Probleme. Rasch wachsende Rüstungs
lasten treffen zusammen mit einer — wahrscheinlich 
nicht ganz kurzfristigen — Phase langsam eren W irt
schaftswachstums und damit langsam erer Zunahme 
des Steueraufkommens. Zugleich hat sich die Zah
lungsbilanzlage grundlegend gewandelt. 1962 hat der 
Überschuß der Leistungsbilanz erstm als seit 1951 nicht 
mehr ausgereicht, die unentgeltlichen Leistungen zu 
finanzieren. Noch ist der Devisenbestand zw ar so 
groß, daß diese Entwicklung gelassen verfolgt werden 
kann. Immerhin beginnen dam it aber auch die Zah- 
lungsbilanzaspekte der Entwicklungshilfeleistung rele
vant zu werden.

Man braucht nur zwei Jahre zurückzudenken, tun das 
ganze Ausmaß des Situationswandels zu ermessen.

Damals w urde von der Bundesregierung die Absicht 
gesteigerter A ktivität auf dem Gebiet der Entwick
lungshilfe u. a. als Beitrag zur Konjunkturdämpfung 
und zur Reduktion der Devisenüberschüsse angekün
digt. H eute w ürde der Tenor wohl eher entgegen
gesetzt sein. W enn die Bundesregierung von der kon
junkturdäm pfenden und die Zahlungsbilanzülierschüsse 
verm indernden W irkung erhöhter Entwicklungshilfe
zahlungen 'sprach, so w ar das ein Pauschalurteil, des
sen Richtigkeit der Nachprüfung bedarf. Sicher ist 
allein, daß auch im Geberland Einflüsse auf den W irt
schaftsablauf im Itmern und auf d ie  Zahlungsbilanz 
ausgelöst werden. Sie sind vor allem  abhängig von 
der Höhe (genauer: der Größe der V eränderung von 
Periode zu Periode) der Leistungen, der A rt ihrer 
Aufbringung und von der Verwendung durch das 
Empfängerland.

DIE ZUSAMMENSETZUNG DER ENTWICKLUNGSHILFE

Nach der von der OECD festgelegten Definition ge
hören zur Entwicklungshilfe alle Mittel, d ie  den Ent
wicklungsländern unm ittelbar oder auf dem Umweg 
über internationale Institutionen in Form von Schen
kungen, Krediten mit m ehr als einjähriger Laufzeit 
und D irektinvestitionen „netto“ zufließen, der sog. 
„flow of financial resources". Diese Abgrenzung ist 
ökonomisch vertretbar, wird dadurch doch deutlich, 
in welchem Umfang den Entwicklungsländern länger
fristige ‘) M ittel von den Geberländern zur Verfügung 
gestellt w orden sind. Der Begriff Entwicklungs h i 1 f e

M Das Developm ent A ssistance Committee schließt neuerdings die 
K redite m it w eniger -als 5 Jah ren  Laufzeit aus der Berechnung aus, 
so daß dem Erfordernis d e r  .Längerfristigkeit*  besser Rechnung 
getragen w ird.
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ist damit allerdings reidilidi extensiv ausgelegt. Vor 
allem der Einsdiluß der öffentlich garantierten Ex
portkredite erscheint unter diesem Gesichtspunkt als 
problematisch. Exportförderung ist in erster Linie eine 
Hilfe für die Exporteure des Geberlandes.

Zusammensetzung der Entwicklungshilfe
 ̂ (in M ill. DM)

Position
Jahresdurcfasdinitte

1950-55 1956-59-11960-62 >)

V erlorene Zuschüsse 0 18 100
W iedergutm achung an Israel *} 149 304 294
öffentliche K redite (netto) eo 369 804
Öffentliche Beiträge und K redite 

an  in ternationale  O rganisationen 10 519 658
G aran tie rte .p rivate  E xportkredite  (netto) 172 829 382
Private D irektinvestitionen 30. 311 527
S o n s tig e »)    2 ________________ 8
Insgesam t 423 2 417 2 773

)̂ 1962 vorläufige Ergebnisse. *) Ohne individuelle  W iedergu t
machung. *) Hauptsächlich p riva te  Übernahm e von W eltbankanleihen . 
Q u e l l e :  Bundesw irtschaftsm inisterium ; „Leistung ln Z ah len“,
11. A uflage 1962/63, S. 70/71.

Der zweite Bestandteil des W ortes „Entwicklungs
hilfe“ läßt vermuten, daß es sich hier im wesentlichen 
um eine öffentliche Aufgabe handelt. W enn die bis
herige Entwicklungshilfe der Bundesrepublik, die von 
1950 bis 1962 über 20 Mrd. DM ausmachte, dennoch 
zu 4 2 “/» privater Herkunft war, so erklärt sich das 
aus der Definition des Begriffs. Ohne die garantierten 
Exportkredite würde der Anteil der privaten Leistun
gen nur 21 "/# ausmachen; das sind die Direktinvesti
tionen der W irtschaft einschließlich der reinvestierten 
Gewinne. Der Anteil der privaten Leistungen zeigt 
deutlidi abnehmende Tendenz. 1950—1955 und 1956—
1959 waren Sie etwa ebenso hoch wie die öffentlichen,
1960 machten sie noch 44 Vo der Gesamtleistungen aus, 
im Durchschnitt der Jahre 1961/62 nur noch 38 Vo.

Der weitaus größte Teil der Entwicklungshilfe wird 
bilateral, d .h . in direkter Beziehung zwischen Geber
und Empfängerland vergeben. M ultilateral, d. h. „in 
den großen Topf" der internationalen Organisationen, 
die die Gelder dann quasi für eigene Rechnung an 
die Entwicklungsländer weiterreichen, w urden in den 
letzten drei Jahren nur 24 Vo der Gesamtleistungen 
erbracht, ebensoviel wie im Zeitraum . 1956— 1959. Es 
kann wohl nicht bezweifelt werden, daß im Prinzip 
die multilaterale Hilfe für die empfangenden Länder 
die größte W irksam keit verspricht. Alle Mängel der 
Hilfeleistung durch die einzelnen Geberländer für 
sich, wie sie etwa in den Klagen über „mangelhafte 
Koordination“ zum Ausdruck kommen, sprechen für 
die Sammlung der Einzelleistungen durch internatio
nale Organisationen und ihre W eitergabe auf Grund 
umfassender Pläne. Für die öffentlichen Leistungen 
w äre das „technisch" durchaus möglich. Entgegen 
stehen einem solchen V erfahren wohl hauptsächlich 
nationale Prestigebedürfnisse. Als ein geeigneter Mit
telweg, der beiden Gesichtspunkten Rechnung trägt, 
könnte sich «in Verfahren anbieten, wie es im Falle 
des „Aid to Indiä Club" angewandt -whirde, einer Kom

bination von in ternationaler Koordination und erkenn- 
barem Anteil jedes beteiligten Landes an der Finan
zierung.

DIE AUFBRINGUNG VERMEHRTER ENTWICKLUNGSHILFE

Die Bundesrepublik wird ihre Entwicklungshilfelei
stungen ständig vergrößern müssen. Abgesehen von 
den bereits über 6 Mrd. DM betragenden Zusagen der 
Bundesregierung, spricht die m ehr oder weniger ver
bindliche Richtgröße dafür, nach der die Leistungen 
jährlich rund 1 V» des Bruttosozialproduktes (gelegent
lich wird sogar von 1 bis 1,5 Vo gesprochen) ausmachen 
sollen. Daran gemessen hat die Bundesrepublik bisher 
nur einmal, nämlich 1961 — dem  Jah r der großen 
Anstrengungen auf diesem  Gebiet, als allein für 
4 Mrd. DM Zus'agen an Entwicklungsländer gegeben 
wurden —, das „Soll" erfüllt. 1962 haben die Leistun
gen dagegen nach den ersten Schätzungen w ieder nur 
0,7 Vo des Bruttosozialprodukts erreicht. Bei wachsen
dem Sozialprodukt nehmen die .Anforderungen" an 
Entwicklungshilfe also zu. W enn das Bruttosozialpro
dukt der Bundesrepublik künftig n o m i n a l  um 5 Vo 
jährlich wächst — das dürfte eher zu niedrig gegriffen 
sein —, würde es in 10 Jahren  bereits 550 Mrd. DM 
betragen. Dann wären nach diesem Schlüssel also 
bereits 5Vz Mrd. DM jährlich für Entwicklungshilfe 
aufzubringen. Das zeigt, mit welchen Größenordnun
gen man es künftig zu tun haben wird.

M e h r ö l l e n t l i c h e M l t t e l

Kurzfristig gibt d ie  Erreichung des iVo-Betrages — 
für 1963 etwa 3,5 Mrd. DM — genügend Probleme zu 
lösen auf. Träger der öffentlichen Entwicklungshilfe 
ist im allgemeinen der Bund allein. Für das laufende 
Jahr kann jedenfalls kein d irek ter Beitrag der Län
der — wie etwa 1961 — zur Entwicklungshilfe erwar
tet werden, da die Erhöhung des Bundesanteils an 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer von 35 auf 
wahrscheinlich 40,5 Vo bevorsteht. Der Bundeshaushalt 
aber ist, vor allem wegen der rapide steigenden 
Rüstungslast, äußerst angespannt. Die Bereitschaft, 
für Entwicklungshilfe zusätzliche M ittel im Bundes
haushalt bereitzustellen, ist ohnehin gering. Im Ge
genteil, es ist bezeichnend, daß verschiedentlich an
läßlich von Etatberatungen gefordert worden isl, 
bei der Entwicklungshilfe „Einsparungen" zugunsten 
anderer Ausgaben vorzunehmen.

Gelegentlich ist vorgeschlagen worden, durch eine 
„Entwicklungssteuer“ die nötigen M ehreinnahm en auf- 
zubring-en. Um diesen Vorschlag ist es jedoch wieder 
recht still geworden. Eine solche Zwecksteuer w ider
spricht dem herrschenden — wenn auch nicht lücken
losen —̂ Prinzip, nadi dem die öffentlichen Einnah
men keiner Zweckbindung unterliegen. Höchst pro
blematisch w äre aber auch die dabei vorgenommene 
Zurechnung der Mehrbelastung. Mit w ieviel mehr Be- 
rechtigimg könnte man dann eine spezielle „Rüstungs
steuer“ einführen! Noch schwerwiegender sind aber
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die Bedenken, die z. Z. jeder Steuererhöhung ent- 
gegönstehen. Sie sind w adistum spolitisdier Natur,’ 
darauf wird nodi zurüdczukommen sein.

Eine stärkere Heranziehung des Kapitalm arktes über 
die Auflegung öffentlidier Anleihen w äre ebenfalls 
erwägenswert. Diese A rt der Aufbringung w äre hödist 
angemessen, handelt es sich, dodi beim größten Teil 
der Entwidclungshilfe um längerfristige Kredite, die 
verzinst und getilgt werden sollen. Bei den heutigen 
Kapitalm arktkonditionen der Bundesrepublik würde 
das allerdings eine Subventionierung der Verzinsung 
durd i den Bund bedingen. Dodi audi dieser sdieinbar 
„idealen“ Art von Finanzierung sind vorerst enge 
Grenzen gesetzt durdi die Vielzahl der konkurrieren
d en  Kapitalwünsdie, die auf einen Kapitalm arkt von 
begrenzter Ergiebigkeit treffen.

A k t i v i e r u n g  d e r  p r i v a t e n  L e i s t u n g e n

So drängt sidi der Gedanke auf, die private Entwidi- 
lungshilfe stärker zu aktivieren, eine Forderung, die 
von der Bundesregierung zunehmend vertreten  wird. 
P rivate  Entwidclungshilfe besteht aus (öffentlidi garan
tierten) Exportkrediten, D irektinvestitionen (einschl. 
reinvestierter Erträge) und zu einem versdiwindend 
geringen Teil aus der Übernahme von W eltbank
anleihen. W ahrscheinlidi w äre es möglich, durch eine 
Senkung der Selbstbeteiligung der Exporteure am 
Risiko die Kreditvergabe auszuweiten. Gegenwärtig 
be träg t der Selbstbehalt bei den von Hermes ver
sicherten Exportkrediten 20 “/o für das politische und 
30 “/o für das wirtschaftliche Risiko. Beabsichtigt ist 
e ine Senkung auf 15 und 25 “/o. Doch zeigen sich be
sonders hier Grenzen — sie gelten m ehr oder weni
ger für jede Form der Kreditierung —, d ie in  der Lei
stungsfähigkeit der Entwicklungsländer hinsichtlich 
des Transfers der Zinsen und Tilgungsbeträge liegen. 
Schon jetzt sind die Zahlungsbilanzen mancher Ent
wicklungsländer durch den Schuldendienst außerordent
lich belastet. Diese Lasten steigen von Jahr zu Jahr, 
und offensichtlich schneller als die Exporterlöse. Diese 
Entwicklung enthält einen Zwang zur Gewichtsver
lagerung auf die Hilfeleistung in Form von zumindest 
de-facto-Schenkungen und damit auf d ie  Aufbringung 
aus öffentlichen Mitteln.

Beiden Gesichtspunkten, sowohl dem Bedürfnis der 
öffentlichen Hand nach einer (relativen) Entlastung 
von  der Entwicklungshilfe als auch der begrenzten 
Fähigkeit der Entwicklungsländer zu Tilgung und 
Amortisation, w ird, am ehesten die p rivate D irekt
investition gerecht. Das gilt allerdings nur, wenn auf 
den Transfer von Erträgen auf lange Zeit weitgehend 
verzichtet wird. Das ist natürlich eine schwerwie
gende Einschränkung. Das größte Hindernis, das einer 
stä rkeren  Investitionstätigkeit in Entwicklungsländern 
entgegensteht, dürfte das große »politische" Risiko 
sein. W as nützen Konventionen zum Schutze d e r  aus
ländischen Vermögenswerte, w enn sich in einem Ent
wicklungsland nach einem Umsturz das nächste Re
gime nicht mehr an sie hält? Es gehören wohl sehr

großzügige Abschreibungsmöglichkeiten dazu, dieses 
Risiko tragbar zu gestalten. Möglicherweise ist sogar 
eine A rt Staatsbürgschaft des Heimatlandes dazu 
erforderlich. Natürlich stößt man auf diese A rt immer 
w ieder an  die Grenzen dessen, was im Geberland 
noch als wirtschaftlich sinnvoll angesehen wird („Wirt
schaften ohne Risiko?"). Aber das resultiert eben aus 
dem Bestreben, wirtschaftliche A ktivität entgegen 
dem einzelwirtsch'aftlichen Kalkül anregen zu wollen. 
Immer w ieder läuft es darauf hinaus, daß den Erfor
dernissen der Entwicklungshilfe letztlich nur die be
sonderen Möglichkeiten der öffentlichen Hand ange
messen sind.

LIQUIDITATSENTZUG 
DURCH AUFBRINGUNG ZUSÄTZUCHER MITTEL

Die Aufbringung von Entwicklungshilfe hat Auswir
kungen auf den inländischen W irtschaftskreislauf, auf 
die Liquidität — der Wirtschaft, der Banken und der 
öffentlichen Hand — Und die Gesamtnachfrage. Rele
vant ist dabei, wie immer, nur die Veränderung, und 
zwar die V eränderung sowohl der Größe als auch der 
Zusammensetzung. Angesichts der sehr heterogenen 
H erkunft der M ittel ist hier ein Pauschälurteil un
möglich. Es bedarf vielmehr der Untersuchung im 
einzelnen, um so etwas wie ein „Parallelogramm der 
Kräfte" zu ermitteln. Prinzipiell ist mit der Aufbrin
gung von Entwicklungshilfe ein Liquiditätsentzug ver
bunden. Ob und inwieweit dieser einen Ausfall von 
Nachfrage bei den Betroffenen bewirkt, ist a : priori 
fraglich. Das hängt von der Neigung und Möglichkeit 
zur Kompensation des Liquiditätsverlustes ab.

N e i g u n g  z u r  K o in p e n s a t i  o n

Besonders deutlich wurde dieser Zusammenhang im 
Falle der Entwicklungsanleihe von 1960/61, als 6000 
Unternehmen über 1 Mrd. DM aufbrachten. Als Form 
wurde damals die einer öffentlichen -Anleihe mit be
fristetem V eräußerungsverbot gewählt, das die Kapi
talgeber an einer raschen Abstoßung der Papiere hin
dern sollte. Von dieser A rt der Aufbringung ver
sprach sich die Bundesregierung einen dämpfenden 
Effekt auf die Nachfrage. Fraglidi könnte es schon 
sein, ob solche Größenordnung überhaupt geeignet 
ist, merklich die Gesamtnachfrage zu beeinflussen. 
Gemessen an der Größe des Bruttosozialprodukts von 
damals 282 Mrd. DM ist 1 Mrd. DM sicherlich kein 
sehr imposanter Betrag. Mit den Investitionsaufwen
dungen der Industrie in Höhe von damals 17,5 Mrd. DM 
verglichen, sieht das schon anders aus. Immerhin war 
die industrielle Investition zu der Zeit der Bereich, 
von dem — nächst dem W ohnungsbau — die größten 
konjunkturellen „Uberhitzungsgefahren“ ausgingen. 
Ob die Aufbringung von m ehr als einer Mrd. DM 
tatsächlich einen mäßigenden Einfluß auf die — allzu 
stürmis<he — Zunahme der Investitionsausgaben der 
Industrie gehabt hat, ob sie irgendwie zu deren ver
ringertem Wachstum (1960 noch 24% , 1961 „nur" 
mehr U ”/o) beigetragen hat, ließe sidi nur durch Be
fragung der an der Aufbringung der Entwicklüngs-^ 
anleihe beteiligt gewesenen Firmen feststellen.
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Vieles sprid it jedodi gegen eine soldie Vermutung, 
nidit zuletzt die Tatsadie, daß damals vielfadi der 
„Aderlaß" an Liquidität durdi Kreditaufnahme im 
Ausland w ettgem adit worden ist. M öglidikeit und 
Neigung zur Kompensation des Liquiditätsverlustes 
w aren offensiditlidi gleidiermaßen vorhanden und 
haben insoweit ein „Durdisdilagen" auf die N adi
frage verhindert. Soweit die Äußerungen, die darüber 
aus Kreisen der betroffenen Firmen und der Banken 
befcanntgeworden sind, ein Urteil zulas'sen, muß der 
„Nadifrageeffekt" im Zusammenhang mit der Auf
bringung der Entwidclungsanleihe ziemlidi gering 
gewesen sein. Damals w ar eben beides vorhanden 
— Neigung zur Kompensation des Liquiditätsentzuges 
bei den Aufbringenden, weil die konjunkturelle Situ
ation so außerordentlidi günstig war; M öglidikeit zur 
Kompensation, weil das Zinsgefälle zum Ausland so 
groß war. Es w ar die Zeit der restriktiven Kredit
politik, durdi die das Zinsniveau in der Bundesrepu
blik erheblidi über das der meisten anderen Indu
strieländer gesteigert war. Die N otenbankpolitik hatte 
das Zinsgefälle gesdiiaffen, das zu dem paradoxen 
Ergebnis führte, daß andere Länder diesen Teil der 
deutsdien Entwidclungshilfe finanzierten.

K o  n j u n k t n 11 a g e u n d  N  o t e n b a n k p o 1 i 1 1 k

Mit aller Deutlidikeit zeigt das Beispiel der Entwidi- 
lungsanleihe, w eldie Rolle die gerade herrsdiende 
konjunkturelle Situation und die N otenbankpolitik für 
den Nadifrageeffekt spielen. In der Konstellation von 
1960/61 mußte — so kann man ex post feststellen — 
der Dämpfungseffekt auf die Nadifrage gering blei
ben, obwohl die A rt der Aufbringung grundsätzlidi 
als nadifragewirksam  im Sinne der Dämpfung zu be
urteilen war. Im Falle der „normalen" öffentlidien 
Anleihe ist die W irkung auf die Liquidität der W irt
sdiaft und damit auf deren Nadifrage von vornherein 
viel zweifelhafter. Bekanntlidi w erden in der Bundes
republik festverzinslidie W ertpapiere in großem Um
fang als A nlage in die Portefeuilles d e r Banken über
nommen, zuweilen die Hälfte bis zu zwei Dritteln. 
Soweit das der Fall ist, wird die Liquidität der W irt
sdiaft und ihre Nadifrage überhaupt nidit betroffen. 
(Die möglidien Sekundärwirkungen über eine Ver- 
sdilediterung der Kreditkonditionen durdi Anspannung 
der Bankenliquidität bleiben hier zunädi'st unberüdt- 
siditigt.) Eine einigermaßen ersdiöpfende Heranziehung 
der denkbaren Fälle erübrigt sidi. Gezeigt werden sollte 
lediglidi, w ie viele Voraussetzungen bei der Abwä
gung des mit der Aufbringung von Entwidclungshilfe 
durdi Anleihen verbundenen Nadifrageeffektes zu be- 
rüdcsiditigen sind.

S o n d e r s t e u e r  i t t r  E n t w i c k I u n g s h 111 e ?

Eine große und — darauf deuten die dem Betrag nadi 
hohen Zusagen der Bundesregierung an Entwidclungs- 
länder hin — zunehmende Bedeutung hait die Auf
bringung von öffentlidien Mitteln, Bei der „Enge" des 
Kapitalm arktes wird das mehr und mehr den Rüde

griff auf Steuereinnahm en erfofderlidi madien. In
folgedessen mag der einstweilen ad acta gelegte Vor
sdilag, eine besondere Entwidclungshilfesteuer einzu
führen, eines Tages w ieder auftaudien. Die Einfüh
rung einer soldien Steuer würde, ähnlidi wie eine 
Steuererhöhung, den Steuerpfliditigen — oder besser 
denjenigen, bei denen im Zuge des Überwälzungspro
zesses die Belastung verbleibt — Liquidität entziehen 
und dam it ceteris paribus einen Nadifragerüdcgang 
bewirken. Das ist jia eine der in Zeiten sehr ruhiger 
K onjunktur befürditeten und in der Phase „über- 
sdiäumender" Konjunktur erw ünsditen W irkungen. 
N ur mit dem Unterschied, daß bei sehr ruhiger Kon
junk tu r die Neigung zur Kompensation des Liquidi
tätsverlustes viel geringer sein  wird als im zweiten 
Balle. Ähnlidies wie für die Einführung einer neuen 
Steuer oder für die Erhöhung der Sätze bestehender 
Steuern gilt für die erhöhte Steuerbelastung, die bei 
wadisendem  Sozialprodukt aus der Progression eini
ger Steuerarten resultiert. W ird etwa durch die Not
wendigkeit, mehr Steuergelder für Entwidclungshilfe 
bereitzustellen, eine der allgem einen Einkommens
erhöhung angemessene M ilderung d er Progression 
verhindert, so wird audi dadurdi ceteris paribus ein 
Druck auf die Nadifrage ausgeübt. W enn die Vergabe 
erhöhter Entwidclungshilfe diagegen nur den Aufbau 
von öffentlidien Kassenbeständen im  Notenbank- 
system  verhindert oder zu einem Abbau soldier Be
stände führt, ist der Nachfrageeffekt gleidi Null. 
Zwingt die Vergrößerung der Ausgaben für Entwidc
lungshilfe dagegen zur Zurückstellung anderer öffent
licher Ausgaben, d i e , im Inland w irksam  geworden 
wären, so bew irkt das ceteris paribus eine Dämpfung 
der Nachfrage, wobei „Dämpfung" in  jedem  Falle 
Rückgang oder lediglidi Unterbleiben eines Anstiegs 
bedeuten kann.

Bisher w ar nur von den W irkungen d ie Rede, die von 
der Aufbringung zusätzlidier Entwicklungshilfe auf 
die Liquidität der W irtschaft oder der öffentlichen 
Hand und dam it un ter bestimm ten Voraussetzungen 
auf deren Nachfrage ausgehen. Zu ergänzen sind 
diese um die Auswirkungen, d ie  sich sekundär über 
die Beeinflussung der Bankenliquidität ergeben , kön
nen. Die Liquidität d e r Banken wird immer dann be
einträchtigt, wenn von ihnen M ittel ins Zentralbank
system oder ins Ausland abfließen. Im Prinzip w er
den durch eine Einengung der Bankenliquidität die 
Kreditkonditionen ungünstiger. Bei herrschender Kon
vertibilität der W ährung ist allerdings, w ie am Bei
spiel der Entwidclungsianleihe von 1960/61 gezeigt 
wurde, eine „Fludit in den A uslandskredit“ möglich. 
Soweit Kreditnehmer sidi dennoch zu ungünstigeren 
Konditionen verschulden müssen, ist die Auswirkung 
auf d ie  Nachfrage im wesentlichen auf die „zinsemp
findlichen" Bereiche — vor allem den W ohnungsbau 
— beschränkt. In den übrigen w irkt sie sid i um 
so weniger aus, je  mehr die allgem eine Konjunktur
tendenz und die spezielle M arktlage die Gewinn- 
diancen begünstigen.
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Die prinzipiell negativen Nadifrageeffekte, die mit 
der Aufbringung zusätzlicher Entwicklungshilfe ver
bunden sind, variieren also mit der A rt der Aufbrin
gung. Mehr Entwicklungshilfe in einer bestimm ten 
Periode braucht daher nicht „mehr Nachfragedämp
fung“ zu heißen. Es w äre sogar des Gegenteil mög
lidi, wenn nämlich der A nteil „nachfrageeffektiver“ 
Aufbringungsarten zurückgeht. Ferner ergeben sich 
Unterschiede aus der jeweiligen Konjunkturlage und 
dem herrschenden Zinsgefälle, Faktoren, die Neigung 
und Möglichkeit zur Kompensation des Liquiditäts
entzuges bestimmen.

ENTWICKLUNGSHIIFE WIRD ZU INLANDSNACHFRAGE

Bisher wurden allein diejenigen W irkungen auf 
Liquidität und Nachfrage in Betracht gezogen, die bei 
der Aufbringung der Entwicklungshilfe im Inland auf- 
treten. Sie sind im Prinzip negativ. Ihnen stehen je 
doch andere gegenüber, die im Prinzip positiv — d. h. 
liquiditäts- imd nachfrageausweitend — sind. Es sind 
jene W irkungen, die im Zusammenhang mit zahlungs- 
bilanzpolitischen Erörterungen als „Bumerangeffekt" 
bezeichnet werden. Ein Teil der Entwidclungshilfe 
wird von den empfangenden Ländern in der Bundes
republik verausgabt. Insoweit entsteht hier neue Nach
frage, eine — mindestens teilw eise — Kompensation 
des Nachfrageausfalls, d e r mit der Aufbringung der 
Mittel verbunden war. Ihm steh t allerdings wiederum 
ein „induzierter" M ehrbedarf an Einfuhren, d. h. eine 
gewisse Einkommens- und dam it Nachfrageabsorption, 
gegenüber. Diese wird um so größer sein, je  stärker 
die heimischen Produktionsmöglichkeiten ausgelastet 
sind. Die Einstellung von W irtschaft und Wirtschafts
politik zu dem Problem des „Bumerang-" öder Rück
flußeffektes ist etwa so zu charakterisieren, daß die 
Wirtschaft ohne nennensw erte Einschränkung jeder
zeit einen möglichst großen Effekt bejaht, die W irt
schaftspolitik jedoch nur bei bestimmten Konjunktur- 
und Zahlungsbilanzkonstellationen. Die W irtschaft leitet 
daraus häufig die Forderung nach Lieferbindung der 
Entwicklungshilfe ab, drängt also auf Einführung un
bedingten Zwangs für die Empfangsländer, die ihnen 
zur Verfügung gestellten Beträge in der Bundesrepu
blik zu Käufen zu verwenden. Bundesminister Scheel 
vom „Entwicklungshilfeministerium" scheint dieser 
Forderung nicht gerade ablehnend gegenüberzustehen. 
Er erklärte kürzlich, die Kredite würden je tz t mehr 
und mehr gebunden.

L 1 e f e  r b 1 n d u n g e x  d e l i n i t i o n e

Die Frage der Lieferbindung scheint in zunehmendem 
Maße ein Politikum zu werden. Ursprünglich aus
gehend von der These, daß diejenige Volkswirtschaft, 
die die M ittel bereitstellt, auch einen „moralischen" 
Anspruch darauf habe, an den daraus finanzierten 
Aufträgen w eitgehend zu partizipieren, spielen heute 
Konjunktur- und Zahlungsbilanzmotive eine wachsende 
Rolle. Der Hinweis auf diese M otive ist um so wir
kungsvoller, als sich ihnen auch d ie W irtschaftspolitik 
nicht mehr verschließen kann. So hätte es kaum noch

d er Bestätigung durch M inister Scheel bedurft, um eine 
zunehmende Neigung zur Lieferbindung der deutschen 
Entwicklungshilfe zu prognostizieren.

Es gibt zwar keine Daten darüber, wieviel von der von 
d er Bundesrepublik gezahlten Entwicklungshilfe zu 
Käufen westdeutscher Güter und zur Inanspruchnahme 
westdeutscher Dienstleistungen benutzt worden ist. 
Aber es gibt viele Anhaltspunkte, die eine Ermittlung 
der Größenordnung erlauben. Im Falle der m ultilate
ralen Hilfe — wobei Zahlungen an internationale 
O rganisationen geleistet w erden — spricht die V er
m utung dafür, daß die Hilfe empfangenden Länder 
Käufe in denjenigen Ländern tätigen werden, die die 
besten Bedingungen im kommerziellen Sinne bieten. 
Dabei w äre im wesentlichen an Preise, Lieferfristen, 
Qualitäten, Sortiment, Kundendienst u. ä. zu denken. 
H ier würde der Bundesrepublik also ihr Exportsorti
ment zugute kommen, das im hohen Maße Investi
tionsgüter enthält, wohl auch ihr Ruf, gute Quali
tä ten  zu liefern. Die Lieferfristen w aren sicherlich 
jahrelang ein Handikap, das jedoch allmählich an Be
deutung verlieren dürfte, da eine Norm alisierung im 
Gange ist. Vom Preis her hat die Konkurrenzfähig
keit der westdeutschen Investitionsgüterexporteure 
dagegen in letzter Zeit abgenommen. Ihre Export
preise sind seit Anfang 1961, kurz vor der DM-Auf- 
wertung, um über 8"/o gestiegen, die ih rer H aupt
konkurrenten dagegen viel weniger: die britisdhen um 
3 Vo, die nordamerikanischen so gut w ie gar nicht.

In den letzten Jahren  sind im Durchschnitt ein Viertel 
der Entwicklungshilfezahlungen der Bundesrepublik 
m ultilateral geleistet worden, d rei V iertel bilateral. 
Das galt sowohl für die letzten d rei Jahre als auch 
für den Zeitabschnitt 1956-1959. Es soll versucht werden, 
für den letztgenannten Vier-Jahres-Abschnitt zu e r
mitteln, in welchem Grade eine Bindung der bilate
ralen Entwicklungshilfe an Bezüge aus (der Bundes
republik bestanden hat. Das läßt sich nämlich auf 
Grund der Art der Hilfeleistungen durchaus fest
stellen. Völlig eindeutig ist es im Falle des größten 
Postens, der öffentlich garantierten Exportkredite. 
Sie spiegeln in  voller Höhe westdeutsche Exporte 
wider. Für den zweitgrößten Betrag, die öffentlichen 
Kredite, erlaubt eine Aufstellung der OECD*) eine 
hinreichend genaue Aussage. Danach w aren von den 
neu vergebenen öffentlichen Krediten drei V iertel 
Konsolidierungs- oder Refinanzierungskredite, denen 
in entsprechender Höhe deutsche Exporte voraus
gegangen waren. Von dem Restbetrag entfiel fast die 
Hälfte auf Kredite mit Bindungsklausel. Von den Neu
ausleihungen an öffentlichen Krediten hätten also 
lediglich 15 “/o zum Kauf von Gütern oder Leistungen 
in anderen Ländern als der Bundesrepublik verwendet 
w erden können.

Von der W iedergutmachung an Israel (ohne indivi
duelle Entschädigungen) wurden 75 “/o in Form von

*) OECD, The flow  of financial resources to countries in course of 
econom ic developm ent 1956—1959, S. 64 ff. Die Zahlenanga-ben 
weichen leicfat von denen des Bundeswirtscfaaftsministeriums ab.
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Sadileistungen und 25 "/# bar erbracht. Der letztge
nannte Betrag diente vor allem der Bezahlung von 
Öllieferungen und kam so nadiweislidi anderen Län
dern zugute. Inwieweit dann sekundär soldie Beträge 
dodi wieder zu Käufen in der Bundesrepublik führen, 
zu Käufen, die nur wegen dieses Devisenzuflusses 
möglidi sind, bleibt offen. Das gilt generell für den 
ganzen Komplex der n id it im Geberland verwendeten 
Entwidclungshilfe. Dieser Zusammenhang ist beson
ders dann zu beaditen, wenn Hilfsgelder zur Inan
spruchnahme von Gütern (Boden, Grundstoffe) und 
Leistungen (Arbeitsleistung) des Entwicklungslandes 
selbst benutzt werden, also prim är nicht zu Nachfrage 
im Geberland werden. Dieser Fall spielt hauptsächlich 
bei den privaten Direktinvestitionen in Entwicklungs
ländern eine Rolle. Auf diese W eise fließen dem Ent
wicklungsland Devisen zu, während ihm Ausgaben 
z. T. nu r. in Landeswährung entstehen. Die prekäre 
Devisenlage fast aller Entwicklungsländer läßt vermu
ten, daß solche Devisen schnell w ieder ausgegeben 
werden. Abgesehen davon lösen die zusätzlichen Aus
gaben im Inland einen Nachfrageimpuls aus, der nicht 
zuletzt zu einem erhöhten Importbedarf führt.

Bei den privaten D irektinvestitionen in Entwicklungs
ländern (einschließlich der reinvestierten Erträge) ist 
in vielen Fällen mit der Investition eine Lieferung von 
Anlagen aus der Bundesrepublik verbunden. Dann 
kommt aber regelmäßig auch die Inanspruchnahme 
von Arbeitsleistungen und Lieferungen aus dem Ent
wicklungsland hinzu sowie der Kauf von Grund und 
Boden. In anderen Fällen handelt es sich um rein 
finanzielle Transaktionen, etw a den Erwerb von Be
teiligungen. Alles in allem dürfte es nicht zu hoch ge
griffen sein, wenn man die Höhe der mit den Investi
tionsaufwendungen in  ursächlichem Zusammenhang 
stehenden Lieferungen auf die Hälfte des Gesamtauf
wandes beziffert. Es verbleibt der relativ kleine Posten 
der verlorenen Zuschüsse, der zu einem großen Teil 
den Gegenwert von Lieferungen und Leistungen der 
Bundesrepublik widerspiegelt. Auf Grund dieser Über
legungen kommt man zu den Ergebnis, daß im beob
achteten Zeitraum etwa 80 “/o der bilateralen und da
mit über 60“/» der gesamten Entwicklungshilfe der 
Bundesrepublick gebunden waren. Diese Bindung lag 
zum weitaus größten Teil „in der N atur der Sache“, 
sie w ar nur zu einem kleinen Teil Ergebnis freier 
Entscheidung.

B i n d u n g  a u c h  b e i  m u l t i l a t e r a l e r  H i l f e ?

Die Frage, inwieweit die westdeutsche Entwicklungs
hilfe zu Nachfrage bei der heimischen W irtschaft wird, 
stellt sich also nur für den kleineren Teil der Gesamt
aufwendungen, für die m ultilateralen (im Beobach
tungszeitraum 24 “/o) und für die ungebundenen bilate
ralen M ittel (damals weniger als 15 "/» der Gesamtauf
wendungen). Die dabei geltenden Bestimmungsgründe 
w urden für die m ultilateral vergebenen M ittel schon 
genannt. Sie gelten prinzipiell auch für die ungebun
denen bilateral zur Verfügung gestellten Gelder. Hier 
kommen jedoch weitere Faktoren hinzu. Da ist zu

nächst das nicht zu unterschätzende Moment zu nen
nen, daß sich die Empfangsländer „moralisch ver
pflichtet" fühlen werden, die Käufe möglichst im 
Geberland zu tätigen. Hinzu werden oft sehr viele 
direkte Einflüsse kommen. Es läßt sich mit einiger 
Sicherheit vermuten, daß dadurch der Anteil, den die 
westdeutsche W irtschaft bei der Verausgabung be
kommt, im Falle der ungebundenen bilateralen Hilfe 
merklich größer is t als im Fall der multilateralen.

W enn heute mit der dreifachen M otivierung des „mo
ralischen Anspruchs", der schwächeren Konjunktur- und 
speziell Exportentwicklung sowie des Zahlungsbilanz
defizits die prinzipielle Lieferbindung gefordert wird, 
dann handelt es sich dabei zunädist einmal um jenen 
relativ kleinen Teil ungebundener b ilateraler Leistun
gen. „Interessanter" in der Größenordnung ist indes
sen die m ultilaterale Hilfe. Sie wird bisher grundsätz
lich ohne Bindung gewährt. Dabei w äre es technisdi 
durchaus möglich, auch hier w eitgehend zu einer 
Bindung zu kommen, etwa in der Art, daß z, B. Welt
bankkredite nach Maßgabe des westdeutschen Auf
bringungsanteils an Bezüge aus der Bundesrepublik 
gebunden würden. Möglicherweise symptomatisch für 
in  diese Richtung gehende Überlegungen sind Äuße
rungen des Vorsitzenden des Bundestagsausschusses 
für Entwidclungshilfe, Fritz. 3) Er sagte, d ie  westdeut
sche W irtschaft sei darüber verärgert, daß die in 
Afrika aus dem Entw'idclungsfonds der EWG vergebe
nen Gelder einseitig der französischen W irtschaft bei 
der V ergabe von A ufträgen zugute kämen. Sollte es 
zu einer Tendenz kommen, m ultilaterale Gelder mit 
Bindungsklausel zu versehen, so w äre das jedenfalls 
besser als eine andere A lternative, nämlich die Ein
schränkung des Anteils der m ultilateralen Hilfe. Diese 
sollte sogar in  größerem Anteil gew ährt werden, weil 
sie mehr Effizienz als die bilaterale verspricht.

Nicht vernachlässigt w eiden darf der Zusammenhang 
zwischen Lieferbindung und Preisbildung. Erst kürzlidi 
hat ein Vorstandsm itglied der K reditanstalt für Wieder
aufbau d ie  Industrie kritisiert, weil s ie  für Entwidc- 
lungshilfelieferungen „häufig zu hohe Preisforderun
gen" stelle. )̂ Bindung deutscher Entwicklungshilfe an 
deutsche Lieferungen bedeutet eine erhebliche Be
schränkung des W ettbewerbs. Sie dürfte um so schwer
wiegender sein, als in manchen Fällen der Kreis der 
deutschen Firmen, der für die geforderten Lieferungen 
in  Frage kommt, sehr klein ist. Welche Folgen das 
für die Preisbildung haben kann — und damit für die 
Einkommensverteilung —, ist unschwer vorstellbar. 
U nter diesem Gesichtspunkt ist die Lieferbindung 
gewiß nicht zu befürworten.

SALDO DER NACHFRAGEWIRKUNGEN 

Es soll nun noch der Versuch unternommen werden, 
den ungefähren Saldo der W irkungen abzuschätzen, 
der von der Aufbringung einerseits und der Verwen

S) Die W elt, 14. 2. 1963.
‘) H andelsb latt, 19. 1. 1963.
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dung zu Käufen andererseits von der Entwicklungs
hilfe auf die Nachfrage im Inland ausgegangen ist. Da
bei w ird wiederum der Zeitraum 1956—1959 zugrunde 
gelegt. Damals waren, wie gezeigt, über 60 ”/o der Ent
wicklungshilfe ex definitione gebunden. Macht man 
die sehr vorsichtige Annahme, daß von der m ultila
te ra l vergebenen Hilfe ein Fünftel®), von der unge
bundenen bilateralen Hilfe zwei Fünftel zu Käufen in 
d er Bundesrepublik verw endet worden sind, so ergibt 
sich, daß sich über 70“/» der westdeutschen Hilfelei
stungen  als Nachfrage in d er W irtsdiaft der Bundes
republik  niedergeschlagen haben.

Sehr viel schwieriger zu quantifizieren ist der ihr 
gegenüberstehende Nachfrageausfall, der durch die 
Aufbringung der M ittel entstanden ist. Mit Sicherheit 
kann  man aber zwei Positionen ermitteln, bei denen 
die Mittelaufbringung keinen Nachfrageausfall be
deu te t: die öffentlich garantierten privaten Export- 
k röd ite  und die Bundesbankkredite an  d ie  Weltbank. 
W ährend im zweiten Falle „Geldschöpfung" im wört
lichen Sinne vorliegt, handelt es sich im ersten 
— volkswirtschaftlich gesehen — zum allergrößten 
Teil um „Kreditschöpfung" durch die Geschäftsbanken. 
Beide Posten zusammen machten 1956— 1959 etwa die 
H älfte  der deutschen Entwicklungshilfe aus. Selbst 
w enn man unterstellen würde, daß der Rest der Auf
bringung einen entsprechenden Nachfrageausfall zur 
Folge hatte — was geWiß doch nicht so w ar —, so 
läß t sich feststellen, daß die durch Verwendung im 
Inland entstandene zusätzliche Nachfrage nicht unbe
trächtlich größer gewesen ist als der Nachfrageentzug 
durch die Aufbringung der Mittel. Per Saldo hat die 
„Aktion Entwicklungshilfe" der W irtschaft der Bundes
republik  also zusätzliche Impulse verschafft.

ENTWICKLUNGSHILFE UND ZAHLUNGSBILANZ

V iel augenfälliger als alle W irkungen auf den binnen
wirtschaftlichen Kreislauf sind die Einflüsse, die die 
Entwicklungshilfe auf die Zahlungsbilanz ausübt. Sie 
ziehen um so mehr Aufmerksamkeit auf sich, als sich 
die Zahlungsbilanzsituation der Bundesrepublik in 
le tz ter Zeit grundlegend geändert hat. Das beste In
diz dafür ist — mehr als der gesamte Zahlungsbilanz
saldo — die Entwicklung der sog. „Grundbilanz", d. h. 
des Saldos des W arenbandeis, der Dienstleistungen, 
der unentgeltlichen Leistungen und der langfristigen 
Kapitaltransaktionen. Sie w ar 1962 zum ersten Mal 
se it vielen Jahren passiv. Die Überschüsse im W aren- 
und Dienstleistungsverkehr allein (Leistungsbilanz) 
reichten  nicht aus, die unentgeltlichen Leistungen 
zu finanzieren.

K  a p i t a 1 a u s 1 u h r u n d  .  B u m e r a n g e f f e k t "

Entwicklungshilfeleistungen sind  grundsätzlich „un- 
entgieltliche Leistung" (Schenkung) oder „Kapitalaus
fuhr'". Die unentgeltlichen Leistungen spielen in der 
Entwicklungshilfe der Bundesrepublik bereits ein«

größere Rolle, als oft angenommen wird. In den letzten 
drei Jahren  machten sie 23 V» dter Gesamtleistungen aus; 
unter den öffentlichen Leistungen w aren immerhin 
schon ein Drittel Schenkungen, der größte Teil als 
m ultilaterale Zahlungen und als Wiedergutmachung. 
Sie belasten die Bilanz der unentgeltlichen Leistungen, 
die übrigen 77“/» die Kapitalbilanz. Die Zahlungs
bilanz der Bundesrepublik ist also jedes Jahr mit Mil
liardenbeträgen — im Durchschnitt der letzten drei 
Jah re  je  2,8 Mrd. DM — ®) vorbelastet.

Dem steht allerdings ein Entlastungsefiekt (vor allem 
in der W aren-, zum kleinen Teil in der Dienstlei
stungsbilanz) gegenüber, soweit die Hilfegewährung 
zu Käufen westdeutscher Güter und Leistungen führt. 
Das w aren für den w eiter oben untersuchten Zeit
raum mindestens 7 0 “/« gewesen. Die effektive Be
lastung unserer Zahlungsbilanz hat damals also wohl 
reicht mehr als ein Viertel der gesamten Ausgaben für 
Entwicklunghilfe betragen. Der Rest wurde zu zusätz
lichem Export und somit in seiner W irkung auf die 
Zahlungsbilanz „neutralisiert".

Nicht zu vernachlässigen, wenn auch praktisch nicht zu 
quantifizieren, sind die Rückwirkungen, die vom ge
steigerten Export auf den Import ausgehen. Zusätz
licher Export bedeutet zusätzliches Einkommen, und 
das hat einen zusätzlichen Importbedarf zur Folge. Er 
w ird um so größer sein, je  stärker die heimischen 
Produktivkräfte ausgelastet sind.

Im Umkehrschluß ergibt sich aus dem Zusammenhang 
von Entwicklungshilfeleistung und Export, daß eine 
Einschränkung der Entwicklungshilfe nicht zu einer 
entsprechenden Zahlungsbilanzverbesserung führt, son
dern nur zu einer teilweisen. Nach den hier erm ittel
ten Größen würde eine Einschränkung um 100 Mill. DM 
„im Durchschnitt" nur zu einer Per-Saldo-Entlastung 
von 25 bis 30 Mill. DM führen: 100 Mill. weniger unent
geltliche Leistungen bzw. Kapitalausfuhr, aber auch 
70 bis 75 Mill. DM weniger Export. Wesentlich gün
stiger sähe das Verhältnis aus, wenn die Kürzung der 
M ittel dort ansetzen würde, wo der „Bumerangeffekt" 
— der Rückfluß in Form von Export — am kleinsten 
ist, nämlich bei den m ultilateralen Zahlungen. Dort 
könnte die Netto-Entlastung bei einer Kürzung um 
100 Mill. möglicherweise 80 Mill. DM betragen. Ernst
hafte Erwägungen, d ie  Entwicklungshilfe aus Zahlungs
bilanzgründen einzuschränken, gab es bisher nur in 
den USA. Dort w ürde übrigens die Netto-Entlastung 
der Zahlungsbilanz wegen des hohen Grades der 
Lieferbindung durchschnittlidi noch geringer sein als 
in der Bundesrepublik. Der heutige US-Finanzminister 
Dillon nannte einmal als Größenordnung „4 von 
5 Dollars", die von der Auslandshilfe der ÜSA-Wirt- 
schaft zugute kämen.

Kürzliche Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister 
Erhard zum Auftakt der Frankfurter Frühjahrsmesse

5) Am gaben der W eltbank deuten  auf einen w eit größeren A nte il; 
vg l. IDie W elt, 7. 3. 1963.

•) D urdi verzögerte  A brufung von M itteln  können dabei zeitliche 
D ivergenzen auftre ten i vgl. M onatsberichte der D eutsdien Bundes
bank, Jan u ar 1963, S. 53, Fußnote.
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sd im ah l: A usw irkungen d e r Entwidclungshilfe auf W irtsd ia ftsen tw iddung  und Zahlungsbilanz der Bundesrepublik

lassen indessen den Sdiluß zu, daß audi in der Bundes
republik führende W irtsdiaftspolitiker eine Einsdirän- 
kung der Entwidclungshilfeleistungen für möglidi 
halten. Erhard sagte: .Bei a lle r  Anerkennung unserer 
m oralisdien und hum anitären Verpfliditung zur 
Entwidilungshilfe kann man ja  n id it gut bestreiten, 
daß «die Höhe dieser L eistungen. . .  gewissermaßen 
eine Funktion unserer übersdiußposition ist." ’) Diese 
W orte dürften in  am erikanisdien Ohren m ehr als 
befremdlldi klingen. W eldie Konsequenzen sollten die 
USA idann angesidits ihrer im Gegensatz zu den west- 
deutsdien sdion seit vielen Jahren  andauernden und 
viel größeren Zahlungsbilanzdefizite ziehen?

E n t l a s t u n g  d u i c h  K a p t t a l l t t c k I l u B I

Zu den Reaktionen, die eine kompensierende Entla
stung der Zahlungsbilanz herbeiführen, gehört audi 
die Einfubr ausländisdien Kapitals, sofern dabei ein 
Zusammenhang mit der Entwidclungshilfe besteht. Das 
w ar ganz offensiditlich der Fall, als anläßlidi der Ent
wicklungsanleihe von 1960/61 auf ausländisdie Kredit
quellen zurückgegriffen wurde.

Eine Entlastung d er Zahlungsbilanz w äre künftig in 
zunehmendem Maße von den Rückflüssen aus Leistun
gen früherer Perioden zu erwarten. Diese Entlastung 
w äre d ie  Kehrseite jener Belastung der Zahlungs
bilanzen der Entwicklungsländer, von der schon die Rede 
war. Unter der Annahme bestimm ter (durchaus ste i
gender) jährlicher Entwicklungshilfezahlungen und der 
daraus resultierenden kum ulativen Belastungen mit 
Zinsen und Tilgungsraten kann man sich ausrechnen, 
daß irgendwann — theoretisch — der Schuldendienst 
von den Entwicklungsländern Aufwendungen in Höhe 
der ganzen ihnen dann zufließenden Entwicklungshilfe 
erfordert. Die Industrieländer würden also nur noch 
den Sdiuldendienst finanzieren. Tatsächlich wird ein 
„kritischer Punkt" natürlich viel eher erreicht. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, m ehr und m ehr zu 
Hilfeleistungen überzugehen, bei denen zumindest auf 
den Transfer der Zinsen und Tilgungsraten verzichtet 
wird. Daß man dam it de facto seh r in  die Nähe der 
Schenkung kommt, ist offensichtlich.

KONSEQUENZEN FÜR DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK

Ziel der bisherigen Ausführungen w ar es zu zeigen, 
in welcher W eise Licjuidität, Nachfrage und Zahlungs
bilanz der westdeutschen W irtschaft durch Aufbringung 
und Transfer der Entwicklungshilfe beeinflußt werden. 
Beim Versuch der Quantifizierung ergab sich, daß per 
Saldo die Nachfrage im Zuge dieser Vorgänge mit 
großer W ahrscheinlichkeit stim uliert und nicht ge
drosselt worden ist und daß die Zahlungsbilanzbe
lastung nur einen relativ kleinen Teil der Höhe der 
Gesamtaufwendungen ausgemacht hat.

Aus den gezeigten Zusammenhängen lassen sich Fol
gerungen für das wirtschaftspolitische Handeln ablei

’) M itteilungen, Industrie- u nd  H andelskam m er F rankfurt a. M., 
Nr. 4, 15. F ebruar 1963.

ten. Durch die W ahl der Aufbringungsart kann der 
Grad beeinflußt werden, in dem es zu Nachfrageaus- 
fällen bei den Aufbringenden Jcommt, durch die Art 
d e r  Vergabe der Rückflußeffekt und damit zugleich die 
„Nettobelastung* unserer Zahlungsbilanz. Durch die 
Form der V ergabe — bilateral oder multilateral, Kre
d it oder Schenkung — wird auch die Effizienz der 
Hilfe für die W irtschaft der Entwicklungsländer und 
zugleich ih re  künftige Zahlungsbilanzbelastung prä- 
judizieri.

W as bei dieser Aufzählung von — zunächst rein 
modelltheoretischen — Möglichkeiten sofort auffällt, 
ist die Häufung von potentiellen Zielkonflikten. Einige 
Beispiele mögen genügen. W ill man aus Zahlungs
bilanzgründen einen hohen „Bumerangeffekt", so bietet 
es sich an, die Hilfe möglichst w eitgehend in bilate
raler gebundener Form zu geben. Damit wird jedoch 
im Zweifel die Effizienz der Hilfe für die Empfangs
länder geringer sein. W ill sich die öffentliche Hand 
des Geberlandes von der Aufbringung entlasten, for
ciert sie die privaten Leistungen, verm indert damit den 
A nteil der unentgeltlichen Leistungen und vergrößert 
die künftige Schuldendienstbelastung der Entwick
lungsländer. Es ließen sich eine Fülle w eiterer Konflikt
situationen nennen. Sie werden, das liegt in der Natur 
der Sache, im Zweifel zugunsten des Geberlandes 
gelöst.

In der W irklichkeit sind natürlich viele der denkbaren 
Möglichkeiten, durch entsprechende Gestaltung der 
Aufbringung und Vergabe der Hilfe die gewünschten 
Nachfrage- und Zahlungsbilanzauswirkungen zu er
halten, nicht realisierbar. Dazu ist diesies Instrument 
nicht nur im Geberland zu schwerfällig, sonderndariiber 
hinaus auch noch durch die Notwendigkeit, außen
politische Rücksichten zu üben, behindert. Daraus folgt, 
daß die Entwicklungshilfe im allgem einen kein Instru
ment d e r K onjunkturpolitik sein kann. Das schließt 
nicht aus, daß sie  gelegentlich in einer d e r herrschen
den Konjunktursituation angemessenen W eise wirkt. 
Sie kann dagegen ein Instrum ent der Wachstumspoli
tik sein. Sie kann so angelegt sein, daß sie über län
gere Zeit einen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum 
leistet — freilich ohne große Beweglichkeit, sondern 
m ehr als ein „ruhender Pol".

Prinzipiell das gleiche gilt für den Zahlungsbilanz
aspekt. Die Entwicklungshilfe kann m ehr und mehr nadi 
Prinzipien vergeben werden, die einen großen Rück
flußeffekt sichern. Insoweit w ird zugleich ein hoher 
Nachfrage- und damit W achstumseffekt erzielt. Aus
gehend von den heute erkennbaren Wachstums- und 
Zahlungsbilanztendenzen, die auch richtungweisend 
für die nächsten Jahre  sein könnten, bedeutet das für 
die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik den „Trend 
zur Lieferbindung". Gelingt es auf diese Weise, die 
Netto-Belastung der Zahlungsbilanz noch weiter zu 
reduzieren, so stellt d ie  Entwicklungshilfe der Bundes
republik keine n e n n e n sw e r t^  Zahlungsbilanzproble
me mehr.
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